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Roter Faden..

 Vorstellung der neuen Studien- und Prüfungsordnung

 Übergangsregelungen

 Fachspezifische Zugangs- und Zulassungsregelung

 Bewerbungsfrist

 Offene Fragen

Modulstruktur
Pflichtbereich (80 LP)

Modul 1 Gesellschaftliche und infrastrukturelle Rahmenbedingungen: Inklusion 
und Partizipation (10 LP)
• 3 LV und MAP

Modul 2 Gesellschaftliche und infrastrukturelle Rahmenbedingungen:
Institutionelle und organisatorische Bedingungen der Rehabilitation und 
Teilhabe (10 LP)
• 2 LV und MAP

Modul 3 Diagnostik (10 LP)
• 3 LV und MAP

Modul 4 Beratung (10 LP)
• 2 LV und MAP

Modul 8 Forschungspraxis (20 LP)
• Forschungspraktikum (420 Stunden) und Kolloquium

Modul 9 Masterabschluss



Modulstruktur
Fachlicher Wahlpflichtbereich (20 LP)

Schwerpunkt I

Modul 5a Kommunikation und Sprache:
Unterstützte Kommunikation (10 LP)
• 3 LV und MAP

Modul 5b Kommunikation und Sprache: Literacy (10 LP)
• 3 LV und MAP

Schwerpunkt II

Modul 6a Lebensverkürzende Erkrankung und komplexe Behinderung:
Kinder und Jugendliche mit lvE und kB (10 LP)
• 3 LV und MAP

Modul 6b Lebensverkürzende Erkrankung und komplexe Behinderung:
Erwachsene und alte Menschen mit lvE und kB (10 LP)
• 3 LV und MAP

Schwerpunkt III

Modul 7a Psychosoziale Beeinträchtigungen und Interventionen: Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene mit psychosozialen
Beeinträchtigungen (10 LP)
• 3 LV und MAP

Modul 7b Psychosoziale Beeinträchtigungen und Interventionen: Arbeitsfelder 
und Professionalisierung im Kontext erheblicher Beeinträchtigungen 
der Entwicklung (10 LP)
• 3 LV und MAP

Es ist ein Schwerpunkt
(I-III) mit je zwei Modulen 

zu absolvieren.

Modulstruktur

Überfachlicher Wahlpflichtbereich (20 LP)

Im überfachlichen Wahlpflichtbereich sind Module aus den hier vorgesehenen 
Modulkatalogen anderer Fächer oder zentraler Einrichtungen im Umfang von insgesamt 20 
LP nach freier Wahl zu absolvieren. 

Die Module des fachlichen Wahlpflichtbereich stehen auch anderen 
Masterstudiengängen für den üWP zur Verfügung. Damit besteht ebenfalls 
innerhalb des Studiengangs die Möglichkeit, einen weiteren Schwerpunkt 

zu studieren. 



Forschungspraktikum

 Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung projektbezogener Forschung; 
Vertiefung in rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsfeldern

 Durchführung in einem laufenden Projekt am Institut für Rehabilitationswissenschaften 
oder an einem anderen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin oder an einer 
anderen Universität oder an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung oder in 
selbstständiger Entwicklung 

 Betreuung und Begleitung durch institutsinterne*n Mentor*in

 Beratung zum Forschungspraktikum/Zugang zur Datenbank (im Aufbau)
Ansprechperson: Nadja Burgio

 Umfang: 420 Stunden

 MAP: Forschungsbericht 

 Vorbereitung, Begleitung und Reflexion der Forschungsvorhaben über das 
Forschungskolloquium

Übergangsregelung
Neuimmatrikulation

Die Erste Änderung (2020) der fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Rehabilitationspädagogik (AMB Nr. XX/2020) gilt für alle Studierenden, 
die ab dem 01. Oktober 2020 neu- oder wiederimmatrikuliert werden. 

Studierende in der SPO 2014

 Für Studierende, die ihr Studium vor dem In-Kraft-Treten dieser Studienordnung aufgenommen 
haben, gilt die Studienordnung vom 12. September 2014 (AMB Nr. 82/2014) übergangsweise fort.

 Alternativ kann die Studienordnung (2020) einschließlich der zugehörigen Prüfungsordnung 
gewählt werden. Diese Wahl muss schriftlich gegenüber dem Prüfungsbüro erklärt werden und ist 
unwiderruflich. Konkrete Informationen zum Prozedere und den Zuständigkeiten folgen in den 
nächsten Wochen.

 Bisherige Leistungen werden entsprechend §110 ZSP-HU berücksichtigt. 

Außer-Kraft-Treten

Mit Ablauf des 30. September 2022 tritt die SPO (2014) für den Masterstudiengang 
Rehabilitationspädagogik (AMB Nr. 82/2014) in der bis dato geltenden Fassung außer Kraft. 



Fachspezifische Zugangs- und 
Zulassungsregelungen
Erweiterte Zugangsvoraussetzungen 

Abschluss in einem bestimmten Fach

Bezeichnung Abschluss in Rehabilitationswissenschaften oder Rehabilitationspädagogik oder einem 
verwandten Fach

Erläuterung Erforderlich ist der berufsqualifizierende Abschluss eines Hochschulstudiums in 
Rehabilitationswissenschaften oder Rehabilitationspädagogik oder einem verwandten 
Fach, d.h. einem Studiengang mit einem rehabilitationswissenschaftlichen Anteil im 
Umfang von mindestens 60 ECTS-Credits.

Spezielle Kenntnisse

Bezeichnung Spezielle Kenntnisse in Form grundlegender Kenntnisse in Statistik und 
Forschungsmethoden

Erläuterung Erforderlich ist der Nachweis von mindestens 10 ECTS-Credits in grundlegenden 
Kennnissen zu Forschungsmethoden (wissenschaftstheoretische Grundlagen, 
qualitative und quantitative Methoden, Aufbau von Untersuchungen, Datenerhebung 
und Messen u.a.) sowie zur Statistik (Methoden der Datenerhebung und -auswertung 
einschließlich der Berechnungsmethoden, Testung von Hypothesen).

Bewerbung zum Master

Bewerbungszeitraum: 01.07. – 31.08.2020

Bewerbung zum vorläufigen Master:

 Aufgrund der Einschränkungen des Studienbetriebes im Sommersemester 2020 können 
für die Bewerbung zu einem Master-Studiengang bei ausstehendem ersten 
berufsqualifizierenden Abschluss eines Hochschulstudium zum Wintersemester 2020/21 
noch bis zu 60 ECTS-Credits bis zum Abschluss fehlen. Bitte Hinweise beachten!

 Den erfolgreichen Abschluss des BA-Studiums muss im Falle der Immatrikulation 
spätestens bis zum Ende des auf das Bewerbungssemester folgenden Semesters (30. 
September 2021) nachgewiesen werden.



Offene Fragen?


